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Anfragebeantwort~n. 

Die Abg.F r 0 k s c h und Genossen haben an den Bundesminister für 

soziale Verwaltung M a11 s e 1 eine Anfrage, betreffend die gesetzliche Ver

ankerung der Einrichtung der betrieblichen Jugendvertrauenspersonen, gerichtet. 

In dieser Anfrage wird ausgeführt, dass seit dem Jahre 1948 in Betrieben 
. . OlIer L~lirl1nge . 

die mindestens 5 ju~endliche Arbeitnehmer/besohäftigen, gewerkschaftliche . 

Jugendvertrauenspersonen gewählt werden, die die Aufgabe haben, die Interessen 

der 4ugendliohen Kollegen geltend zu machen9 Diese Einrichtung I habe sich vor

züglich bewährt. Bedauerlicherweise seien jedoch in denletzte~ Jahren in 
i 

Betrieben, die unter nichtösterreichischer Verwaltung stehen, zahlreiche 

Jugendvertrauenspersonen wegen ihrer Tätigkeit gemassregelt worden, da die 

Funktion der Jugendvertrauenspersonen keine gesetzliche Grundlage besitze. 

Es wurde an den Bundesminister für sozia.le Verwaltung dia Anfrage geriohtet, 

ob er bereit sei, dem Nationalrat eine Vorlage zuzuleiten, die der .', ~ 
~er . 

Einrichtung . Jugendvertl'auenspersonen eine gesetzliohe Grundlage ~bte 

In Be~twortung diese~ Anfrage teilt Bundesminister für soziale Ver

waltung Mai s e 1 folgendes mit: 

Der Einriohtung der Jugendvertrauenspersonen kommt ohne Zwei~el eine 

grosse Bedeutung zu. Das Bundesm1nisterium für soziale Verwaltung hat da.her 

auch seinerzeit bei der Ausarbeitung des Jugendbesohäftigungsgesetzes Bestimmun ... 

gen für Jugendvertrauenspersonen vorgesehen, konnte aber nicht erreichen, dass 

in der endgültigen Vorlage diese Bestimmungen aufreoh1 erhalten werden. Auoh 

bei der parla.mentarischen Beratung des Jugendbeschäftigungsgesetzes ist es 

nicht gelungen, die Einrichtung der Jugendvertrauenspersonen im Gesetz zu 

verankern. Das Bundesministerium für soziale VerwaltUnS' wü'd aber die gegen

ständliche Frage, deren Bedeutung es sioh voll bewusst ist, neuerlich prü-

fen und.nach Wegen suchen, um den in der Anfrage aufgezeigten Übelständen zu 

begegnen. 
_._._.a. ... 
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